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Kreisschreiben 2007/05: Anhang 1 
 
Massgebliche Prozentwerte für die Bestimmung der Bundesabgeltungen bei 
Spezialarbeiten 
 
(Stand: 24. September 2007) 
 
Arbeiten AV931 PN2 

 BANI3 EE4 EN5 Kein 
BB6 

BANI3 Kein 
BB6 

Migration bestehender digitaler AV-Daten in das 
Datenmodell DM.01-AV-CH 

X    X7  

Bezugsrahmenwechsel der AV-Daten von 
LV03 auf LV958. 

X    X7  

Elimination von Spannungen in bestehenden 
Vermessungswerken („flächendeckende AV93-
Konformität“ )9  

  X   X 

Topologische Bereinigungen an den Hoheits-
grenzen 

X    X7  

Hoheitsgrenzregulierungen    X  X 

Bereinigungsarbeiten zur Homogenisierung 
der Daten der AV. Der Umfang der durchzufüh-
renden Arbeiten wird im Umsetzungsplan fest-
gehalten und, in Absprache mit der V+D, im 
Rahmen der Programmvereinbarung festgelegt. 

X     X 

Erfassung der Gebäudeadressen (Erhebung der 
TOPICs "Gebaeudeadressen" und "PLZOrt-
schaft")10. Zu dieser Erfassung gehören ebenfalls 
der Abgleich mit dem Gebäude- und Wohnungs-
register (GWR) und die Erfassung der eidgenös-
sischen Gebäude- und Eingangsidentifikatoren 
(EGID und EDID), soweit sie bereits vorhanden 
sind. 

 X   Gebäude-
adressen wer-

den auch in 
PN-Operaten 
AV93-konform 

erhoben 

 

                                                           
1  AV93: Digitale Daten gemäss den eidgenössischen Vorschriften von 1993 (VAV, TVAV) 
2  PN: Provisorische Numerisierung: Ab Originalplan digitalisierte Daten gemäss den eidgenössischen Vorschriften von 1993 

(VAV, TVAV) 
3  BANI: Arbeiten für besondere Anpassungen von aussergewöhnlich hohem nationalem Interesse (Ziffer 6a, Anhang FVAV) 
4  EE: Ersterhebung (Ziffer 1, Anhang FVAV) 
5  EN: Erneuerung (Ziffer 3, Anhang FVAV) 
6  BB: Bundesbeitrag 
7  Es ist vorgängig zu prüfen, ob nicht die Ablösung der provisorisch numerisierten Daten durch eine Vermessung im Standard 

AV93 die wirtschaftlich günstigere Lösung darstellt. 
8  LV03: Landesvermessung 1903, LV95: Landesvermessung 1995 
9  vgl. Konzept zur Überführung der amtlichen Vermessung in den Bezugsrahmen der Landesvermessung 1995 (LV95) 

(www.cadastre.ch  Publikationen  Berichte) 
10  vgl. auch V+D Express 2006/04 


